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Firmen sollen nicht mehr für
Kampagnen der Kirchen zahlen
Landeskirchen Auch Firmen müssen Kirchensteuern entrichten. In politische Kampagnen
der Kirchen soll dieses Geld aber nicht mehr fliessen - finden Politiker von links bis rechts.

Dass die Kirche vergangenes Jahr für die Konzernverantwortungsinitiative warb, störte viele. Foto

Mathias Streit

«Kirche für Konzernverantwor-
tung», prangte auf der übergros-
sen Fahne am Turm der Paulus-
kirche im Berner Länggassquar-
tier. Aktionen wie diese erhitzten
vergangenes Jahr die Gemüter.
Und sie lösten einen Grundsatz-
streit aus: Wie stark darf sich die
Kirche politisch engagieren? Die-
se Frage beschäftigt auch das
Kantonsparlament.

Ein zentraler Aspekt ist dabei
die Finanzierung. «Es kann nicht
sein, dass Unternehmer politische
Kampagnen der Kirche finanzie-
ren müssen, die ihren eigenen In-

teressen zuwiderlaufen», sagt
Francesco Rappa - und verweist
auf die Konzernverantwortungs-
initiative. Der Grossrat (Mitte) will
deshalb einen Paradigmenwech-
sel herbeiführen. Künftig sollen
Kirchensteuern für Firmen im
Kanton Bern freiwillig werden.

Heute muss jedes Unterneh-
men Kirchensteuern zahlen. Da-
bei kann einzig ausgewählt wer-
den, ob man das Geld der refor-
mierten oder der katholischen
Kirche zahlen will. Dies Steuer
wird also auch fällig, wenn die
Firma einer Muslimin oder ei-

Keystone

nem Buddhisten gehört. «Ein Re-
likt aus alten Zeiten» ist das Ob-
ligatorium denn auch für Rappa:
«Wer als Privatperson mit den
Ansichten seiner Kirche nicht
einverstanden ist, tritt aus ihr
aus und muss keine Kirchensteu-
ern mehr zahlen - eine Firma hat
diese Möglichkeit nicht.»

Widerspruch aus der Partei
Parteikollege Jan Gnägi verfolgt
einen anderen Ansatz. Für ihn
steht das Obligatorium nicht zur
Debatte. «Wäre die Steuer freiwil-
lig, würden sie wohl viele nicht
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mehr zahlen», sagt der Grossrat.
Für den Unmut der Unternehmer
hat er aber durchaus Verständnis.
In einem Vorstoss fordert er des-
halb, dass Steuereinnahmen von
juristischen Personen künftig
«ausschliesslich für soziale und
kulturelle Zwecke» verwendet
werden dürfen. Gnägi versteht
seinen Vorstoss als Kompromiss:
«Die Kirche müsste so nicht auf
Einnahmen verzichten, und Un-
ternehmen hätten im Gegenzug
eine Garantie, dass ihr Geld nicht
für politische Zwecke verwendet
wird.» Soziale Engagements der
Kirche, wie Altersnachmittage,
seien nämlich auch in der Wirt-
schaft unbestritten, so Gnägi.

Politische Engagements der
Kirche wären mit dieser Lösung
künftig weiter möglich, müssten
jedoch mit Steuereinnahmen von
natürlichen Personen finanziert
werden. Diese machten 2019 den
Grossteil der Einnahmen aus: 205
Millionen Kirchensteuerfranken
stammten von natürlichen Per-
sonen. Die juristischen Personen
steuerten mit 41 Millionen ver-
gleichsweise wenig Geld bei.

Support von links bis rechts
Bereits bei der letzten Revision
des Landeskirchengesetzes wur-
de vergangenes Jahr beschlossen,
dass Kirchensteuergelder von
Firmen nicht für kultische Zwe-
cke verwendet werden dürfen.
Als kultische Zwecke gelten un-
ter anderem Gottesdienste, Tau-
fen oder Hochzeiten.

Grossrätinnen und Grossräte
von links bis rechts unterstützen
das Vorhaben Gnägis. Darunter
auch die Synodalrätin der Evan-
gelisch-Reformierten Landeskir-
che, Ursula Marti (SP). Gnägi
selbst ist beruflich für die Refor-
mierte Kirchgemeinde Zolliko-
fen tätig.

So erstaunt es kaum, dass
man auch bei der reformierten
Kirche Bern-Jura-Solothurn dem
Vorstoss gegenüber zumindest
nicht abgeneigt ist. «Wir stellen
mit Freude fest, dass in der Mo-
tionsbegründung der von den
Landeskirchen und ihren Kirch-
gemeinden erbrachte, umfassen-
de Service public gewürdigt
wird», schreibt der Kommunika-
tionsverantwortliche, Adrian
Hauser, auf Anfrage.

«Grundsätzlich positiv», so
lautet auch die Antwort des Ber-
ner Regierungsrats auf den Vor-
stoss Gnägis. Zwar befürchtet er
einen Zusatzaufwand, weil die
Kirchen künftig nachweisen
müssten, dass sie das entspre-
chende Geld tatsächlich nur für
«soziale und kulturelle Zwecke»
verwendet hätten. Trotzdem be-
antragt er die Annahme der Mo-
tion. So könne die Frage der Kir-
chensteuern von juristischen
Personen «in einem grösseren,
religionspolitischen Rahmen»
geprüft werden.

Rappa wills erneut probieren
Francesco Rappa ist mit seinem
Vorhaben noch nicht so weit wie
Gnägi. Seinen Vorstoss «Freiwil-
lige Kirchensteuer für juristische
Personen» musste er im Früh-
ling zurückziehen, weil der Gros-
se Rat eine ähnliche Vorlage erst
2019 mit 102 Nein- zu 42 Ja-Stim-
men abgelehnt hatte. Aufgege-
ben hat er aber nicht: Werde er
kommenden Frühling wiederge-
wählt, starte er einen erneuten
Angriff auf das Kirchensteuerob-
ligatorium, kündet Rappa an.


